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Vorbemerkung 

Der Wissenschaftsrat hat 1967 - in Fortführung von Vorschlä-

gen, die bereits in seinem ersten Ausbauplan für die wissen-

schaftlichen Hochschulen aus dem Jahre 1960 enthalten waren -

die Einrichtung von Sonderforschungsbereichen empfohlen. Da-

mit wurden verschiedene Ziele verfolgt: Es ging um eine Kon-

zentration der Kräfte, um die Förderung der Kooperation zwi-

schen den Forschern und zwischen verschiedenen Forschungs-

einrichtungen, um eine planvolle Abstimmung der Spezialisie-

rungsgebiete, um die Schaffung leistungsfähigerer Forschungs-

einheiten in den Hochschulen und Hand in Hand damit um eine 

verstärkte und zugleich mit einer Leistungskontrolle verbun-

dene finanzielle Förderung der Forschung. 

Sonderforschungsbereiche sollen langfristige, aber nicht auf 

Dauer angelegte Forschungsschwerpunkte an einer Hochschule 

sein, in denen Wissenschaftler im Rahmen gemeinsamer For-

schungsprogramme, auch über Fächergrenzen hinweg, zusammen-

arbeiten. Sie werden von der Hochschule im Zusammenwirken 

mit dem zuständigen Landesministerium beantragt und nach Be-

gutachtung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft vom 

Wissenschaftsrat anerkannt. Für die finanzielle Förderung der 

Sonderforschungsbereiche werden der Deutschen Forschungsge-

meinschaft Sondermittel zur Verfügung gestellt, die von Bund 

und Ländern im Verhältnis von 7o:3o aufgebracht werden (ab 

1.1.1978 im Verhältnis 75:25; Artikel 6 Abs. 1 der Rahmen-

vereinbarung Forschungsförderung vom 28.11.1975). 

In einer Situation, in der die Hochschulen auf absehbare Zeit 

von ihren Aufgaben in der Ausbildung einer wachsenden Zahl 

von Studenten zunehmend in Anspruch genommen werden, spielen 

die Sonderforschungsbereiche als Mittel der Forschungsförderung 

an den Hochschulen im Kontext der anderen Verfahren der For-

schungsförderung und der Forschungseinrichtungen außerhalb der 

Hochschulen eine wichtige Rolle. Eine Beurteilung der länger-

fristigen Entwicklung des Programms der Sonderforschungs- 
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bereiche ist deswegen unter strukturellen wie unter fachlichen 

Gesichtspunkten von besonderer Bedeutung. Es kommt hinzu, daß 

die Empfehlungen des Wissenschaftsrates für die Einrichtung 

von Sonderforschungsbereichen jetzt zehn Jahre vorliegen und 

der Versuch einer ersten Bilanz daher naheliegt. 

Anlaß zu der erneuten Beschäftigung des Wissenschaftsrates mit 

dem Thema der Sonderforschungsbereiche war auch die gegenüber 

früheren Erwartungen veränderte Finanzsituation der öffentlichen 

Hand. Die bisherige Entwicklung der Finanzierungsanträge der Son- 

e derforschungsbereiche, der Höhe des durch die Deutsche Forschungs-

gemeinschaft nach Begutachtung fachlich anerkannten Bedarfs, der 

von Bund und Ländern zur Verfügung gestellten Mittel und der Ist-

ausgaben der Sonderforschungsbereiche ist aus der Tabelle (S. 4) 

zu ersehen. Obwohl in der Verfahrensordnung für die Einrichtung 

und Finanzierung von Sonderforschungsbereichen vorgesehen ist, 

daß der Wissenschaftsrat jährlich Empfehlungen für die Höhe der 

im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung von Bund und Ländern 

für die Sonderforschungsbereiche bereitzustellenden Mittel aus-

spricht, hat er wegen der veränderten Finanzsituation am 14. No-

vember 1975 lediglich eine Empfehlung zur Bereitstellung von Fi-

nanzmitteln im Jahre 1976 ausgesprochen, die auf die kurzfristi- 

• gen Probleme abgestellt war (vgl. Empfehlungen und Stellungnah-

men 1975, S. 264 ff.). In der vorliegenden Empfehlung steht da-

gegen die Behandlung grundsätzlicher Probleme der mittel- und 

langfristigen Entwicklung des Programms der Sonderforschungs-

bereiche im Vordergrund. 

Die Empfehlung wurde vom Forschungsausschuß des Wissenschafts-

rates vorbereitet und nach Beratung in der Wissenschaftlichen 

Kommission und der Verwaltungskommission von der Vollversamm-

lung des Wissenschaftsrates am 28. Januar 1977 verabschiedet. 



Förderung von Sonderforschungsbereichen 1968 bis 1977 

Jahr 

Finanzierungs- 
anträge der 
Sonder- 

forschungsbereiche 

Durch die DFG 
nach Begutachtung 
fachlich aner- 
kannter Bedarf 

Bundes- und 1) 
Landesmittel 

 

, 

Istausgaben 
der Sonder-

forschungsbereiche 

Zahl 1 000 DM Zahl 1 000 DM 1 000 DM Zahl 1 000 DM 

1968 18 4 546 1 	400 18 1 	3oo 

1969 61 4o 334 42 2o 329 21 	2oo 42 	15 	3o7 

197o 75 98 	413 6o 64 477 63 000 6o 	68 367 

1971 89 157 	263 77 137 	o13 90 000 77 79 	775 

1972 116 2oo 288 97 145 	33o 13o 000 79 113 	592 

1973 124 244 3oo 107 197 1oo 183 9002)  106 154 	285 

1974 119 258 000 117 228 7oo 186 000 116 2oo 997 

1975 118 295 786 116 26o 400 189 000 116 189 	396 

1976 114 296 600 114 24o 000 2o2 14o 114 193 	534 

1977 1o5 243 800 1o3 3) 213 988 210 0004) . . 

1) Bis 1975 einschließlich, ab 1976 ohne Verwaltungskosten der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
für die Sonderforschungsbereiche.- 2) Einschließlich 18,9 Millionen Sonderzuwendung des Bundes.-
3) Stand: Februar 1977.- 4) Vorbehaltlich der Verabschiedung des Bundeshaushalts. 
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I. Stellungnahme zur bisherigen Entwicklung des Programms 

Die Gründe, die den Wissenschaftsrat 1967 veranlaßt haben, 

sich für die Einrichtung von Sonderforschungsbereichen aus-

zusprechen, sind in den Empfehlungen zum Ausbau der wissen-

schaftlichen Hochschulen bis 197o im einzelnen ausgeführt 
(S. 126 ff.).1)  Hierauf wird verwiesen. 

Zur Vorbereitung der vorliegenden Empfehlung hat der Wissen-

schaftsrat untersucht, 

- ob die dort genannten Gründe für die Einrichtung von Son-

derforschungsbereichen noch zutreffen; 

- ob die seinerzeit beschriebenen Ziele des Programms noch 

gültig sind; 

- ob die Erwartungen, die der Wissenschaftsrat mit der Ein-

richtung von Sonderforschungsbereichen verbunden hat, sich 

erfüllt haben; 

- ob die Sonderforschungsbereiche in die Forschungsförderung 

an den Hochschulen insgesamt richtig eingeordnet sind; 

- ob und gegebenenfalls welche Modifikationen in der Ziel-

setzung und in der Grundstruktur des Programms angebracht 

sind. 

Dabei hatte der Wissenschaftsrat die Sonderforschungsbereiche 

im Zusammenhang mit anderen Verfahren der Forschungsför-

derung zu sehen, auch unter dem Aspekt, ob die für sie 

seit Beginn ihrer Finanzierung aufgewandten Mittel die Hoch-

schulforschung nachhaltiger gefördert haben, als eine ent-

sprechende Vermehrung der Forschungsmittel in anderen Förde-

rungsverfahren dies hätte tun können. Eine solche Beurtei-

lung stieß jedoch auf Schwierigkeiten, Während die Forschungs-

ergebnisse der Sonderforschungsbereiche bekannt sind, kann 

man nicht generell zeigen, ob Ergebnisse von gleicher Bedeu- 

1) Die Empfehlungen sind auch in dem Heft 4/74 der "mittei-
lungen" der Deutschen Forschungsgemeinschaft abgedruckt. 
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tung bei entsprechender Finanzierung auch in anderen Verfahren 

erzielt worden wären. Weiter ist für eine solche Bewertung des 
gerade auf längerfristige Forschungsförderung angelegten Pro-

gramms der Erfahrungszeitraum noch zu kurz, zumal zu berück-

sichtigen ist, daß die Sonderforschungsbereiche nach überwin-

dung der Anlaufschwierigkeiten bisher nur wenige Jahre plan-

mäßig gefördert werden konnten. 

Zu den Zielen des Programms der Sonderforschungsbereiche und 

ihrer Realisierung stellt der Wissenschaftsrat - auch unter 

Heranziehung der bisherigen Erfahrungen der Deutschen For-

schungsgemeinschaft - im einzelnen folgendes fest: 

(1) In den Empfehlungen von 1967 ist ausgeführt worden, daß 

moderne Forschung durch eine immer weitergehende Spezialisie-

rung und durch eine ständig steigende Aufwendigkeit in perso-

neller, finanzieller und apparativer Hinsicht gekennzeichnet 

sei und daß die Beschränktheit der Möglichkeiten und Mittel 

eine Konzentration der Kräfte notwendig mache. Dabei war 

sowohl die Notwendigkeit der Konzentration bei der Bearbei-

tung bestimmter Themenstellungen auf eine oder mehrere Hoch-

schulen in der Bundesrepublik, also eine Art Arbeitsteilung 

zwischen den Hochschulen, als auch die der Konzentration von 

Mitteln und Personal innerhalb einer Hochschule gemeint. 

Die vom Wissenschaftsrat 1967 genannten Gründe für die For-

derung nach Konzentration personeller und apparativer For-

schungsmittel sind im Grundsatz auch heute noch zutreffend. 

Maßnahmen zur Konzentration von Forschungsmitteln sind dar-

über hinaus aus finanziellen Gründen heute eher noch dringen-

der als vor einigen Jahren. Für zahlreiche Forschungsrich-

tungen, insbesondere in den experimentellen Wissenschaften, 

ist eine örtliche Konzentration von Forschungskapazität eine 

notwendige Voraussetzung für die Erhaltung leistungsfähiger 

Forschung an den Universitäten. Den Sonderforschungsbereichen 

kommt in diesem Zusammenhang besondere Bedeutung zu, wenn 

• 



sie auch nicht das einzige Mittel sind, solche Konzentrationen 

zu gewährleisten. 

Die gegenwärtige Verteilung der Sonderforschungsbereiche 

auf die Hochschulen1) ist ungleichmäßig und immer noch weit-

gehend durch die ursprünglichen Anmeldungen_ bestimmt. Seit 

1968 neugegründete Universitäten und Gesamthochschulen sind 

in dem Programm bisher nicht vertreten. Aus den gleichen 

Gründen ist auch die gegenwärtige fachliche Verteilung/)  

der Sonderforschungsbereiche nicht ausgewogen. 

• Die mit der Einrichtung der Sonderforschungsbereiche beab-

sichtigte abgestimmte Arbeitsteilung unter den Universitäten 

ist nur teilweise erreicht worden. Das Programm könnte in 

dieser Hinsicht wirksamer werden, wenn die bestehenden Unaus-
gewogenheiten der gegenwärtigen Verteilung abgebaut werden 

und das Programm umgeschichtet und ergänzt wird. Ansätze 

für eine fachweise Zusammenschau einzelner Forschungsgebiete 

und für eine insoweit zusammenhängende Planung der Einrich-

tung von Sonderforschungsbereichen sind bisher noch selten. 

Daß eine solche Zusammenschau für ein Fachgebiet möglich ist, 

zeigen jedoch die Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur 

Förderung der Festkörperforschung vom lo. Mai 1969 (Drs. 

1534/69), in denen aufgrund eines Gesamtüberblicks über das 

• Gebiet acht Sonderforschungsbereiche für Festkörperforschung 

aus einer größeren Zahl von Anmeldungen ausgewählt worden 

sind, deren Arbeitsgebiete gegeneinander abgegrenzt und 

miteinander abgestimmt waren. 

Mit der Forderung nach Konzentration war und ist nicht beab-

sichtigt, daß die Bearbeitung von Fragestellungen, die Thema ei-

nes Sonderforschungsbereichs sind, an anderer Stelle unterbunden 

wird. Grundgedanke der Forderung nach Konzentration ist viel- 

1) Vgl. hierzu die in Heft 4/74 der "mitteilungen" der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft abgedrückten Verzeichnisse 
der anerkannten Sonderforschungsbereiche nach Hochschulen 
und nach Wissenschaftsbereichen. 
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mehr gewesen, vorhandene Ansätze für eine Schwerpunktbildung 

durch verstärkte Förderung auszubauen. Gerade in dieser Hin-

sicht hat das Programm deutliche Wirkungen gehabt. Es kann 

allerdings nicht verkannt werden, daß Wissenschaftler in 

einem Sonderforschungsbereich in der Regel günstigere äußere 

Voraussetzungen für ihre Forschung und damit auch bessere 

Erfolgsaussichten haben als Wissenschaftler, die auf dem 

gleichen Gebiet außerhalb eines Sonderforschungsbereichs ar-

beiten. Diese Bevorzugung kann als eine beabsichtigte Folge 

der Konzentration nur dann akzeptiert werden, wenn sich 

die Sonderforschungsbereiche einer besonderen Leistungser-

wartung stellen. 

Die bisherigen Erfahrungen mit der durch die Einrichtung von 

Sonderforschungsbereichen beabsichtigten Konzentration von 

Personal und Mitteln innerhalb der einzelnen Hochschulen 

sind nicht einheitlich. In vielen Fällen sind die Sonderfor-

schungsbereiche aus dem Zuwachs an Stellen und Haushalts-

mitteln bevorzugt ausgestattet worden. Eine Umschichtung 

vorhandener Personal- und Sachmittel zu Lasten anderer Ein-

richtungen der betreffenden Hochschule hat jedoch nur sel-

ten stattgefunden; die Gründe hierfür liegen auf der Hand. 

Die Schwierigkeiten einer solchen Konzentration nehmen bei 

jeder Stagnation oder gar Abnahme der den Hochschulen zur 

Verfügung stehenden Finanzmittel erheblich zu. Hierauf wird 

unten im Zusammenhang mit dem Verhältnis zwischen Grundaus-

stattung und Ergänzungsausstattung noch näher eingegangen 

(vgl. S. 24 f.). Die Forderung nach Konzentration der Mittel 

innerhalb der einzelnen Hochschule muß jedoch aufrechterhal-

ten werden. 

(2) Der Wissenschaftsrat hat es 1967 als ein Ziel der Bildung 

von Sonderforschungsbereichen angesehen, ein Verbundsystem 

der Forschung zu erreichen, "in dem aufs Ganze gesehen der 

Gesamtbereich der Wissenschaft abgedeckt ist, sei es durch 
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Einrichtungen der Hochschulen, durch Institute der Max-

Planck-Gesellschaft oder durch andere Forschungseinrichtun-

gen außerhalb der Hochschulen". Die Bildung von Sonderfor-

schungsbereichen hat zwar in dieser Richtung einen Beitrag 

geleistet, eine Abdeckung des Gesamtbereichs der Wissen-

schaft ist aber nicht erreicht worden. Aus heutiger Sicht 

muß auch daran gezweifelt worden, ob sie im nationalen Rah-

men überhaupt möglich und erstrebenswert ist. Die Tatsache, 

daß das Programm der derzeit geförderten Sonderforschungsbe-

reiche gegenüber den 1967/68 empfohlenen Sonderforschungsbe- 

• reichen praktisch nicht erweitert werden konnte, hat jeden-

falls dazu beigetragen, die Grenzen jener Zielsetzung heute 

realistischer zu sehen. 

Dagegen ist eine andere Zielsetzung des Verbundsystems der 

Forschung, nämlich die Förderung der Zusammenarbeit zwischen 

den Hochschulen und den Forschungseinrichtungen außerhalb 

der Hochschulen, im Rahmen der Sonderforschungsbereiche in 

erfreulichem Umfang erreicht worden. In einer Reihe von Son-

derforschungsbereichen arbeiten Hochschulen und Forschungs-

institute außerhalb der Hochschulen eng und erfolgreich zu-

sammen. 

(3) In den Empfehlungen von 1967 ist die Förderung der 
Kooperation von Wissenschaftlern im Rahmen der Sonderfor- 

schungsbereiche als ein besonderes Ziel des Programms bezeich-

net worden. Sonderforschungsbereiche sollten "vor allem für 

solche Gebiete eingerichtet werden, in denen es auf die Zusam-

menarbeit mehrerer Lehrstuhlinhaber, auch über die Fakultäts-

grenzen hinweg, ankommt". Sie sollten deshalb "nur da empfoh-

len werden, wo Möglichkeiten und Ansätze solcher Kooperatio-

nen gegeben sind" (S. 130). 

Diese Forderung nach Kooperation, auch über Fächergrenzen 

ninweg, scheint in der Anfangsphase der Förderung von Sonder- 
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forschungsbereichen zum Teil so verstanden worden zu sein, 

als habe der Wissenschaftsrat Interdisziplinarität als För-

derungsvoraussetzung eines Sonderforschungsbereichs gefor-

dert. Eine solche Auslegung wäre jedoch ein Mißverständnis. 

Interdisziplinarität ist dort zu fordern, wo dies für die 

Erfüllung der Forschungsaufgaben des Sonderforschungsbereichs 

notwendig oder sinnvoll ist; sie ist jedoch kein Selbstzweck 

und kann daher allein die Errichtung oder die Förderung 

eines Sonderforschungsbereichs nicht rechtfertigen. 

Dagegen sieht der Wissenschaftsrat die enge Kooperation von 

Wissenschaftlern, innerhalb ihrer Fachgebiete oder über de-

ren Grenzen hinweg, nach wie vor als eine unverzichtbare 

Voraussetzung für die Förderung von Sonderforschungsberei-

chen an. Sie soll zu einer Komplexität der Betrachtungsweise 

der im Sonderforschungsbereich behandelten Probleme führen, 

die nur bei einer Zusammenfassung qualifizierter, an einem 

gemeinsamen Forschungsziel interessierter Wissenschaftler 

an einem Ort und bei der sich daraus ergebenden Fülle der 

formellen und informellen Kontakte erreicht werden kann. 

Die Kooperation im Sonderforschungsbereich soll dahin führen, 

daß der Sonderforschungsbereich mehr ist als die Summe der 

Teilprojekte. 

Auch in dieser Beziehung hat das Programm deutliche Erfolge 

gehabt. In einer größeren Zahl von Sonderforschungsbereichen 

sind Ergebnisse erzielt worden, die im Hochschulbereich ohne 

dieses spezielle Förderungsinstrument nicht möglich gewesen 

wären. Dafür seien nur einige wenige Beispiele genannt: 

Durch die in einem Sonderforschungsbereich ermöglichte 

Zusammenarbeit von Linguisten und Informatikern wurden 

Erfolge auf dem Gebiet der automatischen Übersetzung 

erzielt. 

Die Erstellung von Karten zur Geschichte, Kultur und 

Wirtschaft des Vorderen Orients wurde durch Zusammen-

arbeit von Rgyptologen, Theologen, Historikern und 



Vertretern weiterer Disziplinen im Rahmen eines Sonderfor-

schungsbereichs ermöglicht. 

- In der Medizin hat die Zusammenarbeit von Medizinern, Natur-

wissenschaftlern und Ingenieuren in Sonderforschungsberei-

chen zu Fortschritten bei der Rehabilitation Behinderter und 

bei der Entwicklung künstlicher Organe geführt. 

- Ebenfalls durch Zusammenarbeit von Naturwissenschaftlern und 

Medizinern hat sich die Ultraschall-Erkennung von Verengungen 

und Verschlüssen von Arterien zu diagnostischen Verfahren in 

der Hirnforschung weiterentwickeln lassen. 

- Das Gebiet der Molekularbiologie der Zelle wurde an einer 

Universität dadurch zu einem erfolgreichen Forschungsschwer-

punkt entwickelt, daß ausgewiesene Wissenschaftler, die fach-

lich angrenzende Forschungsvorhaben bearbeiten, für eine längere 

Zeit - auch aus dem Ausland - gewonnen werden konnten. Durch 

ihre Einbeziehung in eine Gruppe von Planstelleninhabern wur-

de u.a. eine besonders intensive Ausbildung des wissenschaft-

lichen Nachwuchses erreicht. 

- Im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen Kliniken und Theore-

tischen Instituten konnte der Nachweis tumorspezifischer An-

tigene auf Zellmembranen einer Gewebekulturlinie aus einem 

menschlichen Prostatacarcinom erbracht werden. Ferner wurde 

der Nachweis zellvermittelnder Immunreaktionen der Lymphozyten 

von Patienten mit Prostatacarcinomen vor Ausbreitung des Car-

cinoms außerhalb der Drüse möglich. Dies ist diagnostisch von 

beachtlicher Bedeutung.- In demselben Forschungsbereich ist 

im Rahmen der Zusammenarbeit der Teilprojekte dieses Sonder-

forschungsbereichs eine computergesteuerte Cytophotometrie-

einheit eingerichtet worden, die in dieser Art einzigartig 

in der Bundesrepublik Deutschland ist. Das Gerät dient ein-

mal reinen Forschungszwecken, hauptsächlich cytologischer Art 

(virusinfizierte Zellen, Krebszellen) und zum anderen der Au-

tomatisierung und Standardisierung cytologischer Untersuchungs-

methoden, deren Durchführung bisher von der subjektiven Beur-

teilung durch Menschen abhängt. 
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- In Zusammenarbeit von Wissenschaftlern aus Universitäts-

und Max-Planck-Instituten wurden Untersuchungen über Spu-

renstoffe in der Atmosphäre, die Klima und Wärmebilanz der 

Erde beeinflussen, ausgeführt. 

- In der Festkörperforschung wurden im Rahmen von Sonderfor-

schungsbereichen Herstellung und Eigenschaften von Verbund-

werkstoffen, Transportvorgänge in Festkörpern, Leitungs-

mechanismen in Super-Ionenleitern sowie strukturelle Fehl-

ordnungen, die für die Halbleiter-Technologie Bedeutung ha-

ben, untersucht. 

Infolge der besonderen Kooperationsbedingungen eines Sonder- 

forschungsbereichs zusammen mit dem Einsatz eines Meßfeldes 
war es erstmals möglich, Hypothesen über die Wechselwirkungen 

zwischen Ozean und Atmosphäre, insbesondere den Einfluß des Win-

des auf Strömungen, Wellenhöhe und Gezeiten, zu verifizieren und 
weiterzuentwickeln. Diese Theorie erlaubt vor allem die Vor-

hersage des Seegangs und wird damit wichtig für Küstenschutz, 

Sturmflutvorwarnung und Off-Shore-Technik. 

Anforderungen aus verschiedenen Teilprojekten haben in einem 

ingenieurwissenschaftlichen Sonderforschungsbereich zu er-

heblichen Fortschritten in der Entwicklung neuer Geräte zur 

Messung der Geschwindigkeit von strömenden Teilchen, deren 

Größenverteilung und Konzentration geführt, so daß die Geräte 

über die ursprünglichen Aufgaben hinaus in anderen Wissen-

schaftsbereichen eingesetzt und an ihre wirtschaftliche Ver-

wertung gedacht werden kann. 

(4) Nach den bisherigen Erfahrungen ist die Bildung eines Son-

derforschungsbereichs in der Regel kein geeignetes Mittel, um 

neue oder vernachlässigte Forschungsrichtungen zu fördern. Für 

diesen Zweck ist das Schwerpunktprogramm der Deutschen For-

schungsgemeinschaft wegen seiner größeren Breitenwirkung vor-

zuziehen; das Schwerpunktprogramm erlaubt es, Ansätze an den 

verschiedensten Stellen zu fördern und Einzelwissenschaftler 

ebenso wie Gruppen, wo sie auch seien, zu unterstützen. Die 
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Aufnahme einer solchen neuen oder vernachlässigten Forschungs-

richtung in das Programm der Sonderforschungsbereiche kommt 

erst dann in Betracht, wenn die Voraussetzungen für die För-

derung eines Sonderforschungsbereichs (Qualität, örtliche 

Konzentration, besonderer Personal-und Sachmittelbedarf) vor-

liegen. Dabei kann freilich berücksichtigt werden, daß in ei-

nem neuen oder in der Bundesrepublik bislang unterentwickel-

ten Gebiet die Anforderungen an die Arbeitsergebnisse nicht 

von der gleichen Art sein können wie in einer etablierten 

und ausgebauten Disziplin. Der Förderung von "Vorformen" von 

Sonderforschungsbereichen (vgl. hierzu S.23) kommt auf sol-

chen Gebieten besondere Bedeutung zu. Wenn die Voraussetzungen 

für die Förderung eines Gebietes als Sonderforschungsbereich 

gegeben sind, können insbesondere durch die so eröffneten Mög-

lichkeiten einer intensiven Förderung des qualifizierten wis-

senschaftlichen Nachwuchses wichtige Impulse zur Entwicklung 

des betreffenden Gebietes gegeben werden. 

(5) Unter den derzeit geförderten Sonderforschungsbereichen 

sind die Geisteswissenschaften verhältnismäßig schwach ver-

treten. Das ist vor allem darauf zurückzuführen, daß es ins-

besondere in den sogenannten Buchwissenschaften in der Mehr-

zahl der Fälle nicht so sehr auf die Zusammenfassung von Wis-

senschaftlern an einem Ort ankommt, wie es für einen Sonder-

forschungsbereich charakteristisch ist, sondern darauf, daß 

die Wissenschaftler sich über die in ihren Hochschulen oder 

Instituten erarbeiteten Forschungsergebnisse, über Forschungs-

methoden, Forschungswege und Forschungsabsichten regelmäßig 

gegenseitig unterrichten können. Hierzu sind insbesondere 

Mittel zur Veranstaltung von Kolloquien erforderlich; sie 

sollten rasch und ohne großen Verwaltungsaufwand bereitge-

stellt werden können. 

Wenn die Forschungsförderung insgesamt ausgewogen sein soll, 

muß dar Tatsache, daß bestimmte geisteswissenschaftliche Ge-

biete nur verhältnismäßig selten als Sonderforschungsbereiche 



- 14 - 

gefördert werden, dadurch Rechnung getragen werden, daß diese 

Gebiete in anderen Förderungsverfahren besonders berücksichtigt 

werden. Dafür kommen insbesondere das Schwerpunktverfahren der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft, aber auch Forschergruppen der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft und nicht zuletzt die Förderung 

entsprechender Programme der Akademien der Wissenschaften in Fra-

ge. 

Die guten Erfahrungen mit einigen geisteswissenschaftlichen Son-

derforschungsbereichen machen deutlich, daß auch Geisteswissen-

schaften als Sonderforschungsbereiche gefördert werden können 

und daß das Verfahren nicht als für die Geisteswissenschaften 

ungeeignet angesehen werden kann. Das gilt insbesondere für die 

empirisch arbeitenden Geisteswissenschaften und dann, wenn im 

Rahmen eines größeren Projekts an einem gemeinsamen Ziel so eng 

koordiniert durch eine Gruppe von Wissenschaftlern gearbeitet 

werden muß, daß ihre gleichzeitige Anwesenheit an einem Ort er-

forderlich ist, wie z.B. bei dem oben erwähnten Atlas des Vor-

deren Orients. 

(6) Die vom Wissenschaftsrat 1967 als Beispiele für interdis-

ziplinäre Zusammenarbeit besonders erwähnten "regionalen Son-

derforschungsbereiche" (S. 134) haben sich in der Mehrzahl der 

Fälle als Fehlschläge erwiesen. In diesen Fällen ist ihre Finan-

zierung als Sonderforschungsbereich dementsprechend eingestellt 

worden. Die Orientierung auf eine geographische Region reicht 

als gemeinsames Forschungsthema bei unterschiedlichen fachlichen 

Ausgangspunkten und oft sehr verschiedenen Arbeitsmethoden offen-

bar häufig nicht aus, um mehr als eine Addition von Einzelfor-

schungsvorhaben herbeizuführen. Wie oben schon hervorgehoben, 

setzt ein Sonderforschungsbereich aber voraus, daß die dort be-

triebene Arbeit in einem inneren Zusammehang steht und die einzel-

nen Vorhaben nicht lediglich additiv zusammengefaßt sind. 
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(7) Gegenüber den Empfehlungen von 1967 muß deutlicher her-

vorgehoben werden, daß die Forschungsarbeit eines Sonderfor-

schungsbereichs als Ganzes, d.h. in der Summation über alle 

Teilprojekte, besonderen Qualitätsanforderungen genügen muß. 

Diese Forderung ergibt sich aus der Zielsetzung für das Pro-

gramm der Sonderforschungsbereiche. Im Sinne der Arbeitstei-

lung zwischen den Universitäten muß ein Sonderforschungsbe-

reich für ein bestimmtes Gebiet da eingerichtet und betrie-

ben werden, wo auf diesem Gebiet eine besonders erfolgreiche 

Forschung erwartet und geleistet werden kann. Das Privileg 

der vorrangigen Förderung mit dem besonderen Aufwand eines 

Sonderforschungsbereichs läßt sich sowohl innerhalb der ein-

zelnen Universität wie auch innerhalb der einzelnen Fachrich-

tung nur durch die Qualität der dort geleisteten Forschungs-

arbeit rechtfertigen. 

Zusammenfassend stellt der Wissenschaftsrat fest, daß sich 

die Einrichtung von Sonderforschungsbereichen grundsätzlich 

bewährt hat. Sie haben den Hochschulen Forschungsmöglichkeiten 

einer Art und eines Umfangs eröffnet, die ihnen vorher nicht 

zur Verfügung standen. Die Hochschulen haben diese Chance 

erkannt und die ihnen gebotenen Möglichkeiten genutzt. Durch 

die Konzentration personeller und sachlicher Ressourcen und 

durch die damit verbundene Kooperation zwischen den beteilig-

ten Wissenschaftlern sind wichtige Beiträge zur Verbesserung 

der Forschungsstruktur an den Hochschulen geleistet worden. 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat bei den Sonderfor-

schungsbereichen neue wirksame Formen der Leistungskontrolle 

zur Grundlage ihrer Entscheidungen gemacht; darüber hinaus 

ist es gelungen, viele Sonderforschungsbereiche zur Entfal-

tung eines Maßes von interner Leistungskontrolle zu veranlassen, 

wie man es bisher im Hochschulbereich kaum gekannt hat. Das 

Programm hat bereits jetzt zu beachtlichen fachlichen Ergeb-

nissen geführt; die angelaufenen und jetzt in vollem Gang be- 
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findlichen Arbeiten lassen weitere wichtige Erkenntnisse er-

warten. Das Programm sollte deshalb fortgeführt und unter Be-

achtung der im folgenden ausgeführten Gesichtspunkte weiter 

ausgebaut werden. 

II. Empfehlung zur Weiterentwicklung des Programms 

(1) Das Programm der Sonderforschungsbereiche bedarf der Er-

gänzung und Erweiterung, in erster Linie in fachlicher, aber 

auch in regionaler Hinsicht, damit die beschriebenen Unaus-

gewogenheiten der gegenwärtigen Verteilung abgebaut werden kön-

nen. Gebiete, für deren Förderung die Sonderforschungsberei-

che ein geeignetes Instrumentarium darstellen und deren För-

derung für notwendig gehalten wird, sollten in dem Programm 

vollständiger als bisher berücksichtigt werden können. Da 

das Hauptkriterium für die Einrichtung von Sonderforschungs-

bereichen die Qualität der geleisteten Forschung sein soll, 

kommt eine schematische Gleichverteilung der Sonderforschungs-

bereiche auf die vorhandenen Universitäten und Gesamthochschu-

len oder etwa eine Verteilung nach der Größe der Hochschulen 

nicht in Frage. Es ist zu erwarten, daß Hochschulen, die in 

dem Programm bisher nicht vertreten sind, sich in dem Bestre-

ben, Schwerpunkte in der Forschung zu bilden, aus strukturel-

len ebenso wie aus finanziellen Gründen um die Anerkennung 

von Sonderforschungsbereichen bemühen werden. Solche Bemü-

hungen sollten unterstützt werden, wenn die Qualitätsanfor-

derungen erfüllt sind. 

Das Schwergewicht des Programms der Sonderforschungsbereiche 

liegt bisher bei den Biowissenschaften, der Physik und den 

Geowissenschaften sowie den Ingenieurwissenschaften. Andere 

Fächer sind dagegen in dem Programm nicht ihrer Bedeutung 

entsprechend repräsentiert. Das gilt insbesondere von den 

empirisch arbeitenden Geisteswissenschaften, so z.B. von den 

Wirtschaftswissenschaften, von den Erziehungswissenschaften, 
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von der Soziologie und der Politischen Wissenschaft, bei den 

Naturwissenschaften insbesondere von der Chemie. Die Ausdeh-

nung des Programms auf diese Bereiche wird daher besonders zu 

prüfen sein. 

Der Graue Plan der Deutschen Forschungsgemeinschaft für ihre 

Aufgaben und Finanzierung in den Jahren 1976 bis 1978 nennt 

dementsprechend eine Reihe von Gebieten, in denen die For-

schung durch Sonderforschungsbereiche besonders zweckmäßig 

gefördert werden könnte und die Ansatzpunkte für den notwen-

digen fachlichen Ausgleich bieten: 

- Das gilt z.B. für die Rechtsvereinheitlichung, auch im Rah-

men der Europäischen Gemeinschaften. Hier steht die Forschung 

vor der Aufgabe, neue Vorhaben der Rechtsvereinheitlichung 

vorzubereiten und Kriterien für die Anwendung des verein-

heitlichten Rechts auszuarbeiten. Auch Antworten auf die 

konkreten Probleme des gemeinsamen Marktes lassen sich nur 

finden, wenn man die fachübergreifende Kooperation als not-

wendige Voraussetzung für die Entwicklung des erforderlichen 

rechtlichen Instrumentariums begreift. Die Einrichtung eines 

Sonderforschungsbereichs soll ein Mittel zu der notwendigen 

Konsolidierung des Gebiets sein (S. 53). 

- Im Bereich der wirtschaftswissenschaftlichen Hochschulfor-

schung, die überwiegend durch Lehrstuhlinstitute betrieben 

wird, soll die Einrichtung von Sonderforschungsbereichen zur 

Behebung der Zersplitterung als des wesentlichen Mangels der 

Forschungsorganisation auf diesem Gebiet beitragen und eine 

Steigerung der Effizienz und Attraktivität von Forschungs-

einrichtungen bewirken (S. 6o). 

- Im Bereich der Erziehungswissenschaften wird die Forschung 

zu einem großen Teil in einigen Instituten außerhalb der 

Hochschulen durchgeführt, die sich in den letzten Jahren 

entwickelt haben. Die Arbeit an den Hochschulinstituten bleibt 

demgegenüber auf kürzerfristige Einzel- und Qualifikations- 
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projekte beschränkt (S. 103). Auch hier könnte durch Sonder-

forschungsbereiche die notwendige Verankerung umfangreicherer 

und längerfristigerer Forschungsprogramme in den Hochschulen 

ermöglicht werden. 

- Im Bereich der Soziologie und Politischen Wissenschaften 

wird die gegenwärtige Forschungsorganisation in den Hoch-

schulen beklagt, da der größte Teil der Forschung aus un-

koordinierten Kleinprojekten bestehe und es insgesamt an 

den institutionellen Voraussetzungen für längerfristige 

Forschung ebenso wie für einen geregelten Austausch zwischen 

Lehre und Forschung, Hochschule und Praxis fehle (S. 69). 

Gerade in dieser Beziehung aber kann durch Sonderforschungs-

bereiche entscheidende Hilfe geleistet werden. 

- In der Chemie hat schon die geringe Zahl der in diesem Ge-

biet geförderten Sonderforschungsbereiche gezeigt, daß es 

durch die räumliche Konzentrierung von Forschungsaktivitä-

ten für bestimmte Arbeitsrichtungen und Aufgaben zu einer 

interdisziplinären Zusammenarbeit kommen kann, die zu frucht-

baren Wechselwirkungen zwischen den beteiligten Fachrichtungen 

führt. Die Bildung weiterer Sonderforschungsbereiche wird des-

halb gewünscht (S. 169, 19o). 

- Die vorrangige Berücksichtigung der gekennzeichneten Gebie-

te bei der Einrichtung neuer Sonderforschungsbereiche schließt 

notwendige Ergänzungen des Programms in anderen Gebieten, z.B. 

durch einen weiteren Sonderforschungsbereich für Krebsfor-

schung (S. 151), nicht aus. 

Die Zahl der Beispiele für Gebiete, auf denen Forschungsan-

strengungen notwendig sind, die aber erfolgreich nicht im 

Wege der Einzelforschung, sondern nur durch eine Konzentra-

tion von Forschungskapazität, wie sie die Sonderforschungs-

bereiche darstellen, angegangen werden können, ließe sich 

vermehren. Daß den im Grauen Plan der Deutschen Forschungs-

gemeinschaft niedergelegten Vorstellungen noch kaum konkrete 

Anträge der Hochschulen auf Einrichtung von Sonderforschungs- 
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bereichen entsprechen, ist auch auf die Verunsicherung der Be-

troffenen zurückzuführen, die infolge der Ungewißheit über die 

weitere Finanzierung des Programms im Jahre 1975 eingetreten 

ist. Die Reduktion der Finanzmittel gegenüber den ursprüng-

lichen Erwartungen hat vor allem bei den Hochschulen einen 

Verlust des'Vertrauens in die dynamische Entwicklung des Pro-

gramms bewirkt, der zu einem weitgehenden Verzicht auf Anträ-

ge für die Neueinrichtung von Sonderforschungsbereichen ge-

führt hat. Vermehrte Antragstellungen, die von den beteilig-

ten Wissenschaftlern einen hohen Arbeitsaufwand und von den 

• betroffenen Hochschulen gerade bei der derzeitigen Finanzla-

ge außerordentlich schwierige Prioritätsentscheidungen für 

die Bereitstellung der notwendigen Grundausstattung erfordern, 

können nur dann erwartet werden, wenn begründete Aussicht auf 

eine angemessene Chance der Anerkennung und Förderung so be-

antragter Sonderforschungsbereiche besteht. 

(2) Die Programmergänzung und -erweiterung kann im Rahmen 

der derzeit für die Sonderforschungsbereiche zur Verfügung 

stehenden Mittel nicht in dem notwendigen Umfang vorgenommen 

werden. Die Zuwachsraten für das Programm sind so veranschlagt, 

daß sie ausreichen, um die zu erwartenden Kostensteigerungen 

aufzufangen, aber keinen realen Zuwachs enthalten. Die Zahl 

der geförderten Sonderforschungsbereiche geht derzeit zwar 

zurück, weil einige Sonderforschungsbereiche die an sie ge-

stellten Erwartungen auf Dauer nicht erfüllen und den stren-

gen Maßstäben, die die Deutsche Forschungsgemeinschaft bei der 

Begutachtung und bei der Forschungsbewertung anwendet, nicht 

entsprechen konnten. Die dadurch verfügbar werdenden Förderungs-

mittel werden aber für die Sonderforschungsbereiche benötigt, 

deren Finanzierung in den letzten Jahren begonnen worden ist 

und die sich derzeit in der Wachstumsphase mit einem hohen 

Mittelbedarf befinden. 

Längerfristig ist der Gesamtumfang des Programms der Sonder-

forschungsbereiche in hohem Maße von der Lebensdauer der ein- 

zelnen Sonderforschungsbereiche und den dadurch bedingten 
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Möglichkeiten zur inneren Umschichtung des Programms abhängig. 

Betrachtet man die bisherige Förderung der Sonderforschungs-

bereiche, so ist damit zu rechnen, daß erfolgreiche Sonder-

forschungsbereiche im Durchschnitt 12 bis 15 Jahre in der För- 

derung bleiben. Dies bedeutet, daß - nach den bereits vorge- 
i 

nommenen Bereinigungen - mit größeren Umschichtungen inner- 

halb des Programms der Sonderforschungsbereiche erst gegen 

Mitte der achtziger Jahre zu rechnen ist. 

Der Wissenschaftsrat hält daher eine Erhöhung der für die 

Förderung der Sondrforschungsbereiche bereitgestellten Fi-

nanzmittel für erforderlich. Bei den hohen Qualitätsanfor-

derungen, die an neu einzurichtende Sonderforschungsbereiche 

gestellt werden, ist zwar nur eine schrittweise Ausweitung 

des Programms und damit ein langsames Ansteigen des Mittelbe-

darfs zu erwarten; die planvolle Steigerung der Mittel muß 

jedoch über den zur Abdeckung von Kostensteigerungen bei den 

Personal- und bei den Sachmitteln erforderlichen Zuwachs hin-

ausgehen. Nur ein solcher realer Mittelzuwachs kann dem Pro-

gramm der Sonderforschungsbereiche den forschungs- und hoch-

schulpolitisch unerläßlichen Bewegungsspielraum erhalten. 

Bei dieser Empfehlung geht der Wissenschaftsrat davon aus, 

daß die Steigerung der Forschungsmittel für die Sonderfor-

schungsbereiche nicht unbegrenzt fortgeführt werden kann. 

Nach Ablauf von einigen Jahren muß daher erneut überprüft 

werden, ob ein Mittelzuwachs noch erforderlich ist, um das 

Programm der Sonderforschungsbereiche ausgewogen zu gestal-

ten, oder ob das Programm dann einen Plafond erreicht hat, 

der die auch weiterhin erforderliche Flexibilität durch aus-

reichende Möglichkeiten zur inneren Umschichtung sicherstellt. 

Der Wissenschaftsrat nimmt in Aussicht, diese Überprüfung 

in den achtziger Jahren vorzunehmen. 

(3) Wesentlich für die Wirksamkeit der Sonderforschungsbe-

reiche ist ihre gesicherte kontinuierliche Förderung, Daher 
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ist es zu begrüßen, daß der Finanzierungsschlüssel zwischen Bund 

und Ländern nunmehr langfristig gesichert ist und auch die Höhe 

der Finanzmittel in den Jahren 1976 und 1977 eine ausreichende 

Förderung der Sonderforschungsbereiche erlaubt. 

III. Empfehlungen zu Verfahrensfragen 

III. 1. Anmeldung und Anerkennung von Sonderforschungsbereichen 

Das bisherige Verfahren der Anmeldung und Anerkennung von Son-

derforschungsbereichen beruht auf der Verfahrensordnung des 

Wissenschaftsrates vom 2o. November 197o, den Leitsätzen der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft für die Förderung von Sonder-

forschungsbereichen vom Januar 1972, den Richtlinien der Deut-

schen Forschungsgemeinschaft für die Anmeldung von Sonderfor-

schungsbereichen und dem Fragekatalog der Deutschen Forschungs-

gemeinschaft für die Begutachtung neu beantragter Sonderfor-

schungsbereiche.1) 

Charakteristisch für das bisherige Verfahren ist seine Zwei-

stufigkeit: Die Hochschule beantragt einen Sonderforschungsbe-

reich bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die dazu nach 

Prüfung Stellung nimmt und ihre Stellungnahme dem Wissenschafts-

rat zuleitet. Nimmt der Wissenschaftsrat den Sonderforschungs-

bereich in das Verzeichnis der anerkannten Sonderforschungs-

bereiche auf, so kann der Sonderforschungsbereich nunmehr einen 

spezifizierten Antrag auf Bewilligung von Sondermitteln an die 

Deutsche Forschungsgemeinschaft richten. Diese Vorgehensweise 

ist langwierig und umständlich, Außerdem hat sich gezeigt, daß 

es sehr schwierig ist und zunehmend schwieriger wird, eine grund- 

1) Diese Regelungen sind in dem Heft 4/74 der "mitteilungen" 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft abgedruckt. 
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sätzliche Anerkennung für einen Sonderforschungsbereich auszu-

sprechen, ohne die genau spezifizierten Arbeitsvorhaben etc. 

zu kennen. Auf der anderen Seite kann den Hochschulen nicht 

zugemutet werden, die mit einem sehr erheblichen Aufwand ver-

bundene Planungsarbeit durchzuführen, wenn nicht Aussicht auf 

Bewilligung von Mitteln in absehbarer Zeit besteht. 

Es wird deswegen vorgeschlagen, die Anerkennung eines Sonder-

forschungsbereichs mit der ersten Finanzierungsentscheidung 

zusammenzufassen. Dieses Verfahren wäre nicht nur rascher und 

klarer, es würde vielmehr insbesondere die Entscheidungsgrund-

lage der Deutschen Forschungsgemeinschaft erheblich verbessern. 

Danach würde die Hochschule also einen Antrag an die Deutsche 

Forschungsgemeinschaft richten, der so spezifiziert ist, daß 

sie entweder eine Bewilligung aussprechen oder die Bewilligung 

ablehnen kann. 

Wegen der Tragweite, die die Einrichtung von Sonderforschungs-

bereichen hat, wird an der Mitwirkung des Wissenschaftsrates 

festgehalten, so daß ihm wie bisher die Möglichkeit erhalten 

bleibt, unter hochschul- und forschungspolitischen Aspekten 

ein vom Vorschlag der Deutschen Forschungsgemeinschaft ab-

weichendes Votum abzugeben. Um die beabsichtigte Vereinfachung 

und Beschleunigung des Verfahrens nicht zu beeinträchtigen, 

wird für diese Beteiligung des Wissenschaftsrates folgendes 

Vorgehen für zweckmäßig gehalten: 

Geht ein Antrag für einen neuen Sonderforschungsbereich bei 

der Deutschen Forschungsgemeinschaft ein, so leitet diese das 

Begutachtungsverfahren für den Antrag ein. Sobald ein positi-

ves Gutachtervotum vorliegt, unterrichtet die Deutsche For-

schungsgemeinschaft den Wissenschaftsrat. Dieser entscheidet 

wie bisher unter wissenschaftspolitischen Gesichtspunkten, 

ob er der Aufnahme des Sonderforschungsbereichs in die Förde-

rung zustimmt. Ist sein Votum positiv, kann der Bewilligungs- 
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ausschuß der Deutschen Forschungsgemeinschaft eine Bewilligung 

für den Sonderforschungsbereich aussprechen. Ist sein Votum ne-

gativ, teilt die Deutsche Forschungsgemeinschaft dies der an-

tragstellenden Hochschule mit. 

Die vorgeschlagene Änderung des Verfahrens macht nicht nur eine 

Neufassung der Verfahrensordnung für die Einrichtung und Finan-

zierung von Sonderforschungsbereichen erforderlich, sondern 

auch eine Neufassung der Richtlinien und der Fragenkataloge 

der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Der Wissenschaftsrat emp- 

• fiehlt der Deutschen Forschungsgemeinschaft, bei dieser Neufas-

sung die Bewertungskriterien zu berücksichtigen, die er in den 

Empfehlungen zu Organisation, Planung und Förderung der For-

schung vorgeschlagen hat (S. 168 ff.). 

Das neue Verfahren bringt für die antragstellenden Hochschu-

len die Notwendigkeit mit sich, recht detaillierte und sub-

stantielle Anträge vorzulegen, wenn sie Aussicht auf Bewilli-

gung von Sondermitteln haben wollen. Das wird in de meisten 

Fällen nur dann möglich sein, wenn eine Gruppe von Wissen-

schaftlern auf dem für den Sonderforschungsbereich vorgesehe-

nen Gebiet bereits erfolgreich zusammenarbeitet. Dies wiederum 

wird mit den Forschungsmitteln der Hochschule allein in vie-

len Fällen nicht möglich sein. Damit gewinnen "Vorformen" von 

Sonderforschungsbereichen zunehmende Bedeutung. 

Neben der Möglichkeit der Forschergruppe, von der die Deutsche 

Forschungsgemeinschaft für diesen Zweck bereits Gebrauch macht, 

ist hier insbesondere auf die Bündelung von Anträgen im Normal-

verfahren hinzuweisen. Sie ist als Vorform deswegen besonders 

geeignet, weil die Anträge ebenfalls einer Qualitätsprüfung 

unterworfen werden, die späteren Enttäuschungen und Über-

raschungen vorbeugen kann, und weil die Bündelung der Anträ-

ge es erlaubt, ausreichende Mittel auch für größere im Zusam-

menhang stehende Projekte einzuwerben. 
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III. 2. Förderung von Sonderforschungsbereichen 

Von den vielfältigen Problemen, die im Zusammenhang mit der 

Förderung von Sonderforschungsbereichen auftreten, werden im 

folgenden nur einige herausgegriffen, die dem Wissenschafts-

rat besonders wichtig erscheinen. 

a) Grundausstattung und Ergänzungsausstattung 

Nach § 3 Ziff. 1 der Ausführungsvereinbarung zur Rahmenver-

einbarung Forschungsförderung über die gemeinsame Förderung 

der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Sonderforschungs-

bereiche umfaßt die Grundausstattung die erforderlichen Ge-

bäude, die Erstausstattung der Gebäude sowie die Personal-

und Sachausstattung, soweit sie üblicherweise auf dem be-

treffenden Fachgebiet zur jeweiligen Forschungseinrichtung 

gehören. Diese Grundausstattung muß, soweit sie nicht be-

reits vorhanden ist, von dem betreffenden Land zur Verfügung 

gestellt werden; Sondermittel der Deutschen Forschungsgemein-
schaft stehen hierfür nicht zur Verfügung. 

Bei jeder Stagnation oder gar Abnahme der den Hochschulen zur 

Verfügung stehenden Finanzmittel nehmen die Schwierigkeiten 

zu, die Grundausstattung der Sonderforschungsbereiche bereit-

zustellen. Zugleich wachsen die Widerstände anderer Fächer ge-

gen die bevorzugte Behandlung der Sonderforschungsbereiche, 

weil die Konkurrenz um die Finanzmittel härter wird. Hohe An-

forderungen an die Grundausstattung können dazu führen, daß 

eine Hochschule den Beschluß zur Beantragung eines Sonderfor-

schungsbereichs nicht faßt. 

Trotz dieser Schwierigkeiten muß ein ausgewogenes Verhältnis 

zwischen Grundausstattung und Ergänzungsausstattung auch in 

Zeiten stagnierender oder abnehmender Hochschultetats erhal- 
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ten werden, selbst dann, wenn die Sicherung der Grundausstattung 

von Sonderforschungsbereichen zu relativer Vernachlässigung 

anderer Disziplinen in der Hochschule führt. Würde den Schwie-

rigkeiten der Bereitstellung einer ausreichenden Grundausstat-

tung durch Vergrößerung der Ergänzungsausstattung begegnet, 

so würden die Probleme der Beendigung eines Sonderforschungs-

bereichs bis zur Unlösbarkeit anwachsen. Außerdem würde dies 

die Integration der Sonderforschungsbereiche in ihre Hoch-

schule beeinträchtigen. Schon aus diesen Gründen kommt eine 

solche Lösung nicht in Frage. 

Das Verhältnis zwischen Grundausstattung und Ergänzungsaus-

stattung kann wegen der Vielfalt unterschiedlicher örtlicher 

und fachlicher Gegebenheiten nicht in einer allgemein gülti-

gen Regel erfaßt werden. Längerfristig sollte jedoch ange-

strebt werden, daß die personelle Ergänzungsausstattung die 

Anzahl der beteiligten Wissenschaftler der Grundausstattung 

nicht übersteigt. Im übrigen muß die Abgrenzung zwischen 

Grundausstattung und Ergänzungsausstattung einer Prüfung des 

Einzelfalls vorbehalten bleiben. Die Deutsche Forschungsge-

meinschaft hat diese schwierigen Entscheidungen bisher dif-

ferenziert und erfolgreich getroffen, so daß ihr die Lösung 

des Problems von Fall zu Fall auch für die Zukunft überlas-

sen bleiben kann. 

Es kann sich als zweckmäßig erweisen, das Verhältnis zwischen 

Grundausstattung und Ergänzungsausstattung über die Förde-

rungsdauer hinweg zu variieren: Zu Beginn der Förderung kann 

der Anteil der Ergänzungsausstattung größer sein; je näher 

der Zeitpunkt der Beendigung des Sonderforschungsbereichs 

rückt, desto geringer sollte der Anteil der Ergänzungsaus-

stattung werden. 
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b) Größe von Sonderforschungsbereichen 

Verschiedentlich unternommene Versuche, die maximale Größe 

eines Sonderforschungsbereichs zu definieren, sind nicht er-

folgreich gewesen. Einverständnis besteht darüber, daß die 

Notwendigkeit, den inneren Zusammenhang in dem einzelnen Son-

derforschungsbereich zu erhalten und zu gewährleisten, eine 

Obergrenze für die Größe eines Sonderforschungsbereichs be-

schreibt. Angesichts der außerordentlichen fachlichen und 

örtlichen Unterschiede einschließlich der verschiedenen Fähig-

keiten zur inneren Organisation der Sonderforschungsbereiche 

kann jedoch nicht allgemein eine Maximalzahl von Wissenschaft-

lern angegeben werden, die in einem Sonderforschungsbereich 

noch sinnvoll zusammenarbeiten können. Auch hier kommt es viel-

mehr auf eine Prüfung des Einzelfalls an. 

Der Wissenschaftsrat geht davon aus, daß der Koordinations-

und Verwaltungsaufwand eines Sonderforschungsbereichs über-

proportional zunimmt, wenn seine optimale Größe überschrit-

ten wird. Das gleiche gilt für die Schwierigkeiten der Begut-

achtung. Es kommt hinzu, daß sehr große Sonderforschungsbe-
reiche leicht Fremdkörper in ihrer Hochschule werden und 

Autarkietendenzen entwickeln können. 

Der Wissenschaftsrat empfiehlt deswegen der Deutschen For-

schungsgemeinschaft, der Frage der Größe eines Sonderfor-

schungsbereichs bei ihren Bewilligungen besondere Beachtung 

zu widmen und im Zweifelsfall eher für eine Beschränkung der 

Größe zu votieren. Projekte, deren Zusammenhang mit dem Thema 

des Sonderforschungsbereichs nicht voll überzeugend ist, die 

aber als solche förderungswürdig sind, sollten abgetrennt 

und in andere Förderungsverfahren übernommen werden. 
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c) Begutachtungsverfahren 

Das Verfahren der Begutachtung und der Bewertung, das von der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft für die Sonderforschungsbe-

reiche entwickelt worden ist1), hat sich so bewährt, daß es 

als beispielhaft für andere längerfristige Förderungen, auch 

solche der öffentlichen Hand, angesehen werden kann. 

Das Begutachtungs- und Bewilligungsverfahren der Deutschen For-

schungsgemeinschaft für die Sonderforschungsbereiche ist frei-

lich - bei insgesamt erfreulich geringen Verwaltungskosten -

trotz einer Zunahme der Mehrjahresbewilligungen zeit- und ar-

beitsaufwendig; insbesondere werden die Fachgutachter der Deut-

schen Forschungsgemeinschaft stark belastet. Eine Möglichkeit 

der Abhilfe sieht der Wissenschaftsrat nur darin, daß die in-

terne Leistungskontrolle der Sonderforschungsbereiche weiter 

intensiviert wird und daß die Deutsche Forschungsgemeinschaft 

ihren Druck auf Herbeiführung einer solchen Intensivierung ver-

stärkt. Bei Sonderforschungsbereichen mit einer gut funktio-

nierenden internen Leistungskontrolle wird die externe Kontrolle 

vereinfacht und erleichtert. 

d) Mobilitätsfragen 

Die Fragen der Mobilität, der befristeten oder der dauernden 

Beschäftigung von wissenschaftlichem Personal haben für die 

Sonderforschungsbereiche besondere Bedeutung, weil sie bei 

der Anstellung des Personals schwer zu vereinigenden Forderungen 

entsprechen müssen. 

Einerseits soll in den Sonderforschungsbereichen an der vor-

dersten Front der Forschung gearbeitet werden, was bei dem 

heutigen Spezialisierungsgrad lange Einarbeitungszeiten für 

das Personal voraussetzt, bevor es für die Forschungsarbeit 

1) Vgl. die Darstellung in den Empfehlungen zu Organisation 
Planung und Förderung der Forschung, S. 217 ff. 

1 
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wirklich fruchtbar wird. Weiter sind die Sonderforschungsbe-

reiche auf Kooperation zwischen einer Mehrzahl von Wissen-

schaftlern angelegt. Auch die Entwicklung eines solchen Teams 

aber und die Herbeiführung reibungsloser Zusammenarbeit läßt 

sich nicht von heute auf morgen verwirklichen. Diese und an-

dere Argumente machen die Beschäftigung von Wissenschaftlern 

auf längere Zeit im Sonderforschungsbereich erforderlich. An-

dererseits sind Sonderforschungsbereiche nicht auf Dauer an-

gelegt und können daher auch keine Dauerverpflichtungen be-

gründen. 

Die Sonderforschungsbereiche müssen deswegen bei der Anstel-

lung von wissenschaftlichem Personal der Ergänzungsausstat-

tung weitgehend mit dem Mittel des Zeitvertrages, der befriste-

ten Anstellung arbeiten. 

III. 3. Struktur und Arbeitsweise von Sonderforschungsbereichen 

(1) Die innere Organisation von Sonderforschungsbereichen wird 

durch Ordnungen bestimmt, die sich die Sonderforschungsbereiche 

selbst geben und deren Vorhandensein die Deutsche Forschungs-

gemeinschaft zur Voraussetzung der Förderung macht. Die Son-

derforschungsbereiche gestalten den Inhalt dieser Ordnungen im 

Rahmen der geltenden Gesetze und Satzungen gegenwärtig selbst. 

Das Verhältnis zwischen der einzelnen Hochschule und den Son-

derforschungsbereichen kann in den Ordnungen nur insoweit ge-

regelt werden, wie das Hochschulrahmengesetz des Bundes, das 

Hochschulgesetz des Sitzlandes, die Verfassung der jeweiligen 

Hochschule und ihre Satzungen dazu Raum lassen. Dieser Spiel-

raum ist jedoch erfreulicherweise nach wie vor beträchtlich; 

er sollte auch bei den anstehenden Novellierungen der Hoch-

schulgesetze erhalten bleiben. 

Den Sonderforschungsbereichen sind bisher keine Vorgaben 

für den Inhalt ihrer Ordnungen gemacht worden. Das erlaubt 
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es, die Ordnungen ganz den örtlichen und sachlichen Gegeben-

heiten anzupassen. Andererseits kann auf diese Weise nicht 

sichergestellt werden, daß bestimmte das Verhältnis der Son-

derforschungsbereiche zur Hochschule betreffende Fragen in den 

Ordnungen in einer jedenfalls im Ergebnis gleichen Weise gelöst 

werden. Der Wissenschaftsrat empfiehlt deswegen der Deutschen 

Forschungsgemeinschaft, möglichst bald ihre Vorstellungen über 

den notwendigen Inhalt der Ordnungen zu präzisieren. 

(2) Zu den das Verhältnis zwischen Hochschulen und Sonderfor-

schungsbereichen berührenden Fragen gehört die Beteiligung 

von Mitgliedern der Sonderforschungsbereiche an der Lehre. Für 

die Regelung dieses Komplexes macht der Wissenschaftsrat fol-

gende Vorschläge: 

Die Mitglieder von Sonderforschungsbereichen, die hauptamtlich 

in der Hochschule tätig sind (Grundausstattung des Sonderfor-

schungsbereichs), sollten die gleichen Lehrverpflichtungen ha-

ben wie andere Mitglieder der Hochschule auch. Für die Sprecher 

großer Sonderforschungsbereiche, die eine erhebliche Koordi-

nierungsarbeit zu leisten haben, ist eine Verminderung der 

Lehrverpflichtungen notwendig. Wissenschaftlern der Ergänzungs-

ausstattung sollte die Möglichkeit zur Beteiligung an der Lehre 

bei Zustimmung des Sonderforschungsbereichs - in dem von ihnen 

gewünschten Umfang eröffnet werden. 

Die Ausbildungskapazität der betreffenden Einheiten der Hoch-

schule darf nur auf der Grundlage der Lehrdeputate der Wissen-

schaftler der Grundausstattung berechnet werden. Es sollte aber 

vorgesehen werden, daß geeignete Wissenschaftler der Ergänzungs-

ausstattung von Wissenschaftlern der Grundausstattung zu er-

bringenden Lehrleistungen übernehmen können, diese dadurch in 

ihren Lehrverpflichtungen teilweise entlasten und somit für 

eine stärkere Beteiligung an der Forschungsarbeit im Sonder-

forschungsbereich freistellen. 



III. 4. Beendigung von Sonderforschungsbereichen 

(1) Nach der Verfahrensordnung des Wissenschaftsrates vom 

20. November 1970 ist für die Beendigung eines Sonderfor-

schungsbereichs ein mehrstufiges Verfahren vorgesehen. Er-

weist sich ein Sonderforschungsbereich als wissenschaftlich 

unergiebig oder aus anderen Gründen als nicht mehr förde-

rungswürdig, so stellt die Deutsche Forschungsgemeinschaft 

die Finanzierung aus Sondermitteln ein. Nach Anhörung des 

Sprechers des Sonderforschungsbereichs sowie der Kultusver-

waltung teilt sie dem Wissenschaftsrat unter Angabe von Grün-

den mit, daß der Sonderforschungsbereich aus dem Verzeichnis 

der anerkannten Sonderforschungsbereiche gestrichen werden 

kann. Der Wissenschaftsrat berichtigt das Verzeichnis dann 

entsprechend, wenn er die Deutsche Forschungsgemeinschaft 

nicht bittet, ihr Votum zu überprüfen. 

Dieses Verfahren ist so umständlich, daß es sich als prak-

tisch funktionsunfähig erwiesen hat. So ist bei einer ganzen 

Reihe von Sonderforschungsbereichen zwar die Finanzierung 

durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft seit langem einge-

stellt oder gar nicht erst aufgenommen worden, die betreffen-

den Sonderforschungsbereiche sind aber bis heute nicht aus 

dem Verzeichnis gestrichen worden. 

Es wird deswegen vorgeschlagen, das Verfahren dahingehend zu 

vereinfachen, daß ein Sonderforschungsbereich, den die Deut-

sche Forschungsgemeinschaft auf die Dauer nicht weiterfinan-

ziert, vom Wissenschaftsrat aus der Liste der anerkannten 

Sonderforschungsbereiche gestrichen wird. Es muß allerdings 

möglich bleiben, daß die Deutsche Forschungsgemeinschaft in 

besonderen Fällen die Finanzierung eines Sonderforschungsbe-

reichs nur vorübergehend unterbricht, etwa um ihn zu einer 
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Konsolidierung zu veranlassen. Der derzeit häufige Schwebe-

zustand, daß "anerkannte" Sonderforschungsbereiche von der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft für nicht oder nicht mehr 

förderungswürdig gehalten und.infolgedessen auch nicht aus 

Sondermitteln finanziert werden, gleichwohl aber nicht aus 

dem Verzeichnis gestrichen werden können, bringt jedoch nie-

mandem Nutzen und ist verwirrend. 

(2) Die Beendigung von Sonderforschungsbereichen, die längere 

Zeit in größerem Umfang aus Sondermitteln gefördert worden 

sind, bringt Schwierigkeiten mit sich, für deren Lösung erst 

wenig Erfahrungen vorliegen. Grundsätzlich können bei der Ab-

wicklung zwei verschiedene Wege eingeschlagen werden. 

Sind die Aufgaben des Sonderforschungsbereichs Daueraufgaben 

geworden, wird es naheliegen, Stellen der Ergänzungsausstat-

tung stufenweise in die Grundausstattung der Hochschulen zu 

überführen und auf diese Weise die Möglichkeit zu eröffnen, 

die im Sonderforschungsbereich begonnene Arbeit als Dauer-

aufgabe fortzuführen. 

Ist abzusehen, daß die Forschungsaufgabe, der sich ein Son-

derforschungsbereich angenommen hatte, erfüllt wird oder in 

einem die weitere Förderung nicht mehr rechtfertigenden Maß 

an Bedeutung und Interesse verliert, so wird die Ergänzungs-

ausstattung allmählich zu reduzieren und schließlich ganz zu 

streichen sein. Der Zeitraum, in dem das geschehen kann, 

hängt vom Umfang des Sonderforschungsbereichs und von den 

eingegangenen Verpflichtungen ab. 

(3) Die Beendigung von Sonderforschungsbereichen wird voraus-

sichtlich einfacher werden, wenn die Tatsache ihrer beschränk-

ten Förderungsdauer in das allgemeine Bewußtsein gedrungen 

ist. Hilfreich werden in diesem Zusammenhang die Vorstellungen 
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der Deutschen Forschungsgemeinschaft sein, von Anfang an die 

zeitlichen Aspekte bei der Beurteilung eines Sonderforschungs-

bereichs stärker als bisher mitzuberücksichtigen; insbesondere 

plant die Deutsche Forschungsgemeinschaft in der vierten Be-

willigungsperiode jedes Sonderforschungsbereichs eine Begut-

achtung einzuleiten, in der unabhängig von der Vorlage eines 

Finanzierungsantrages geprüft werden soll, ob die Anerkennungs-

kriterien noch erfüllt sind und - wenn dies nicht der Fall ist -

wie die Beendigung der Förderung abzuwickeln ist. 

• 

• 


